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Die Abgeordneten zum Nationalrat Bergmann und Genossen haben am 2. Dezem

ber 1983 unter der Nr. 332/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage, betreffend neuerliche unüberlegte außenpolitische Äußerungen des 

Vizekanzlers, die den Interessen Österreichs schaden, gerichtet, welche 

folgenden Wortlaut hat: 

"1. Identifizieren Sie sich mit den oben erwähnten außenpolitischen Er
klärungen des Vizekanzlers Ihrer Koalitionsregierung? 

2. Wenn nein, warum nicht? 

3. Was werden Sie in Ausübung Ihrer Koordinationskompetenz als Vor
sitzender der Bundesregierung unternehmen, um in Hinkunft derartige, 
für Österreich schädliche, außenpolitische Äußerungen des Vizekanz
lers zu unterbinden?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten. 

Die Frage, ob ich mich als Bundeskanzler mit den in der Anfrage wiederge

gebenen angeblichen Äußerungen eines Regierungsmitgliedes identifiziere, 

ist nicht "Gegenstand der Vollziehung" im Sinne von Art. 52 B-VG und § 90 
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des Geschäftsordnungsgesetzes 1975. Die in der Anfrage gestellten Fragen 

entbehren somit jeglicher Rechtsgrundlage. Der Anfrageste11er ist daher 

im Sinne von § 91 Abs.4 des Geschäftsordnungsgesetzes darauf zu ver

weisen, daß "eine Ertel1ung der gewünschten Auskunft nicht möglich" ist. 
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